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Miriam Hartlapp

Europäische Politiken zum Thema Alter am Rand der
Kompetenzlücke: Akteure, Instrumente und Wirkungen

Politiken ¡;um Thema Alter liegen weitgehend in den Händen der Mitgliedsstaaten der Europäi-

schen Union. Troti^dem hat die EU eine Reihe gemeinschaftlicher Politiken entwickelt, die direkt

und indirekt Einfluss auf die nationalstaatliche Alterssicherung nehmen. Der vorliegende Beitrag

untersucht aus einer policy-analytischen Perspektive die Formulierung von EU-Politiken ^um

Thema Alter und diskutiert den Ursprung und die potentielle) Wirkung der dabei venvendeten

Instrumente. Zu ihnen gehört die Regulierung und Koordinierung nationaler Renten- und Beschäfti-

gungspolitik, Instrumente der regulativen So^atpolitik und die europäische Währungspolitik. Die

Grenzen des direkten Einflusses der EU auf die nationale Alterssicherungspolitik können durch

die Interessen der Mitgliedsstaaten erklärt werden. Allerdings übt die EU auf indirekte Weise noch

weiter reichenden Einfluss auf die Politikgestaltung ^um Thema Alter aus. Dies wird erst mit

Fokus auf andere Akteure (insbesondere die Europäische Kommission) und angren:(ende Politikfel-

der (insbesondere die Wirtschaftsintegration) deutlich.

EU-Politikgestaltung, Rente, Altersdiskriminierung, OMK, Europäische Kommission

1. Einleitung

SozialpoHdk ist in den meisten DarsteUungen der EU ein Feld weitreichender mit-
gHedsstaadicher Gestaltungshoheit. Dies trifft in besonderem Maße auf PoHdken
zum Thema Alter zu. Die tradidonell wichdgste SteUschraube auf nadonaler Ebene ist
hier die RentenpoHdk. Als Teilbereich der sozialen Sicherung ist die RentenpoHdk
fest im Nadonalstaat verwurzelt (Schludi 2003) und zeichnet sich durch mitgHeds-
staatHch stark divergierende insdtudoneUe Arrangements aus (Ebbinghaus 2011;
Immergut et al. 2007; Hinrichs/Aleksandrowicz 2006). Gleichzeidg sind die Kompe-
tenzen der RentenpoHdk der EU auf die weiche Koordinierung nadonaler PoHdk im
Rahmen der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) begrenzt. Die fehlende
formale Zuständigkeit für ,harte' PoHdkinstrumente bestimmt die weitreichende
Kompetenzlücke der EU im Bereich AlterssicherungspoHdk. Ich argumendere im
vorHegenden Beitrag, dass es trotzdem einen substanzieUen Einfluss der EU in die-
sem Bereich gibt und dass europäische PoHdkinhalte und Steuerungsvorgaben zum
Themi Alter tmz Reihe von Instrumenten umfassen.' Zu diesen gehören die ReguHe-
rung und Koordinierung nadonaler Renten- und BeschäfdgungspoHdk, beispielsweise

1 Zu diesem Zweck fasse ich EU-Polidken zum Thema Alter als Polidkinstrumente, die
Alterssicherung und Beschäftigung älterer Personen direkt oder indirekt beeinflussen.
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mit dem Ziel, private Elemente einzubringen, Instrumente der reguladven Sozialpoli-
tik wie etwa die Änddiskriminierungspolidk und sogar die europäische Währungspolitik.

Der vorliegende Beitrag hat zwei Ziele: ein deskripdv-empirisches und ein theo-
redsch-analydsches. Einerseits frage ich, an welchen Stellen und mit welchen Inhalten
die EU (potenziell)^ Einfluss auf nadonale Polidken und Entscheidungen zur Alters-
sicherung nimmt. Leibfried und Pierson (1995) haben eindrucksvoll den Souveräni-
tätsverlust nadonaler Woblfahrtsstaaten im europäischen Mehrebenensystem be-
schrieben und dabei neben der akdven EU-Sozialpolidk besonders den Integradons-
zwang zur Marktkompadbilität, die Arbeitnehmerfreizügigkeit und entsprechende
Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) betont (Leibfried/Pierson 1995). In
einschlägigen Sammelbänden der letzten Jahre wird zudem die Offene Methode der
Koordinierung als Steuerungsinstrument der EU in der SozialpoHdk prominent be-
handelt (Kvist/Saari 2007; Heidenreich/Zeidin 2009; Graziano et al. 2011). Die OMK
soH über weiche Steuerung in Form von Koordinierung nadonaler PoHdken und
(deHberadven) Lernprozessen auf nadonaler Ebene Reformen anstoßen. Konkrete
Effekte auf die komplexen nadonalen Reformprozesse sind jedoch nur punktuell
nachzuweisen (vgl. Kroger 2009).

Bei Betrachtung der europäischen PoHdk zum Thema Alter in HinbHck auf die
formale Kompetenzlücke betonen rechtswissenschaftHch orienderte Analysen die
RoHe von GleichsteHungsurteilen für die nadonalen RentenpoHtiken (Ostner/Lewis
1995; für einen ÜberbHck siehe BeH/Kjellstrand 2004). In der jüngeren Literatur
kommt auch der Offenen Methode der Koordinierung Bunten {OMK Bunten) bzw. ihrem
Nachfolger, der OMK So^ialschuts^ und Soziale Eingliederung, viel Aufmerksamkeit zu
(z. B. De La Porte/Pochet 2002; Eckardt 2005; Kerber/Eckardt 2007; NataH 2009).^
Gleichzeidg wissen wir aus einschlägigen aktueHen Analysen zur Daseinsvorsorge
(Leibfried 2010) und zur GesundheitspoHdk (Mardnsen 2011), dass die europäische
Markdntegradon heute noch relevanter für nadonale Wohlfahrtsstaaten ist als in den
1990er Jahren. Hier nimmt die EU-PoHdk indirekt über Urteile des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) oder sekundärrechtHche PoHdken angrenzender Felder, wie
dem Wettbewerbsrecht, Einfluss. Eine Analyse, die sich auch jüngere Entwicklungen
in allen für das Thema Alter relevanten PoHdkfeldern und -instrumenten anschaut
und damit Aussagen zur Arenen überspannenden Dynamik europäischer Einflüsse
auf nadonale Polidken treffen könnte, liegt bisher noch nicht vor. Vor diesem Hin-
tergrund steHt sich die Frage, wie sich der Befund von Leibfried und Pierson heute,
fast 20 Jahre später, für einen zentralen Teilbereich nadonaler SozialpoHdk, der PoH-
tik zur Alters Sicherung und Beschäfdgung älterer Personen, darstellt. Es scheint sinn-
voll, auch beim Thema Alter Entwicklungen jenseits der Kompetenzlücke zu analy-

2 Ich verwende den Begriff des potenziellen Einflusses, weil eine Beurteilung des tatsächli-
chen Einflusses einen anderen Analysefokus erfordern würde. Es müsste zunächst der
mitgüedsstaatliche Status quo ante erhoben werden, um dann unter Berücksichtigung alter-
nativer Erklärungen die Veränderung durch europäische Einflüsse zu etablieren.

3 So hat Deutschland inzwischen die 50-prozentige Erwerbsquote für Altere (eines der Ziele
der OMK Beschaftigun¿¡ erreicht. Gleichwohl kennen in Deutschland nur wenige dieses Ziel,
und nationale Debatten, wie z. B. um die Rente mit 67, nehmen EU-Ziele und -Instrumente
kaum zur Kenntnis.
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sieren und nach direkter Polidkgestaltung oder indirekter Steuerungswirkung in ande-
ren Bereichen der EU-Polidk zu suchen. Der vorliegende Beitrag fragt daher: Wo
gestaltet die EU trotz Kompetenzlücke heute Polidken zum Thema Alter? Welche
Inhalte und Steuerungsvorgaben entstehen dabei, und welchen (potenziellen) Unter-
schied machen sie für nadonalstaatliche Alterspoüdk?

Analydsch-theoredsch interessieren mich dabei die Faktoren, die die Entstehung
einer EU-Polidk trotz fehlender formaler Kompetenzen erklären können. Ich gehe in
meiner Analyse davon aus, dass die Einflüsse der EU zum Thema Alter komplex
sind. Sie erfolgen über unterschiedliche Instrumente und sind dort, wo sie jenseits der
Kompetenzlücke in anderen Polidkfeldern erfolgen, oft indirekter Natur, etwa wenn
Renten als Finanzmarkdnstrumente reguliert werden oder Gleichstellungspolidk auch
das Alter als Diskriminierungsgrund miteinbezieht. Angesichts der skizzierten Kom-
plexität der EU-Polidken zum Thema Alter bei gleichzeidg vielfäldgen Handlungsop-
donen der zentralen Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen und Arenen im EU-
Mehrebenensystem (Hooghe/Marks 2001) erscheint ein analydscher Zugang über
Akteursinteressen besonders vielversprechend, um polidsches Handeln zu erklären
(Scharpf 2000). Neben mitgliedsstaatlichen Regierungen, die ein großes Interesse an
der Aufrechterhaltung ihrer Autonomie im Bereich Rentenpolidk haben, ist hier auf
europäischer Ebene vor allen Dingen die Kommission als zentraler Akteur zu nen-
nen. Sie versteht es besonders erfolgreich, ihre Kompetenzen zu dehnen und auszu-
weiten. Dieser Kontrast supranadonaler und nadonaler Interessen verschränkt sich je
nach Instrument, das von den Akteuren gewählt wird, mit einer sektoralen Logik, in
der sozialpolidsche Arenen ökonomischen Arenen mit ihren jeweils spezifischen
Akteurskonstelladonen und Interessenlagen gegenüberstehen.

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Zunächst entwickele ich den theoredsch-
analj'dschen Zugang genauer (Abschnitt 2). Dann zeige ich in einem historischen Ab-
riss, dass EU-Polidk zum Thema Alter zeidich früher einsetzte als die OMK Renten (Ab-
schnitt 3). Eine genauere Betrachtung aktueller Polidken soll in Abschnitt 4 die inhaltli-
che und instrumentelle Breite von EU-Polidken zum Thema Alter verdeutlichen. In
diesem Teil des Beitrags diskudere ich den Entstehungshintergrund und die (potenziel-
len) Wirkungen auf die Mitgliedsstaaten im Bereich Anddiskriminierung (4.1), Zusatz-
renten (4.2), OMK Beschäftigung (4.3) und OMK So^alschut^ (¿y Socale Eingliederung (frü-
her: OMK Renten) (4.4). Schließlich gehe ich kurz auf die fiskalischen Effekte der Wirt-
schafts- und Währungsunion (WWU) ein (Abschnitt 5). Abschnitt 6 fasst das differen-
zierte Bild der Instrumente und (potenziellen) Wirkung europäischer Polidk zum The-
ma Alter auf wohlfahrtsstaatliche Veränderungsprozesse im Nadonalstaat zusammen.

2. Theoretisch-analytischer Zugang

Der Beitrag zielt darauf ab, die Beschreibung der Bandbreite von EU-
Poüdkinstrumenten zum Thema Alter mit einer Erklärung für die Polidkgestaltung
jenseits der Kompetenzlücke zu verbinden. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass
EU-Polidk zum Thema Alter über eine Reihe unterschiedlicher Polidkbereiche und
-instrumente Einfluss auf nadonale Alterssicherung und -beschäfdgung nimmt. Im
komplexen EU-Mehrebenensystem ist das Zusammenspiel zwischen Mitgliedsstaaten
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und Europäischer Kommission konsdtuierend für die Frage, welche EU-PoHtiken
vorgeschlagen werden und welche sich dann im inter-insdtudonellen Prozess durch-
setzen. Je nach PoHdkinstrument muss die KonsteHadon um andere Akteure, wie das
Europäische Parlament oder den Europäischen Gerichtshof, erweitert werden. Diese
werden in den Fallstudien erwähnt, in denen sie relevant sind. Der analydsche Fokus
Hegt jedoch auf mitgHedsstaadichen Interessen und den Interessen der unterschiedH-
chen Generaldirekdonen in der Europäischen Kommission.

Ansätze, die mitgHedsstaadiche Interessen in den Mittelpunkt der Analyse stel-
len, eignen sich besonders gut, um zu erklären, warum es eine Kompetenzlücke beim
Thema Renten gibt. So erklärt der IntergouvernmentaHsmus den Integradonsprozess
aus der Interakdon von iVütgHedsstaaten, deren Posidonen von den Interessen (meist
wirtschafdich) starker, nadonaler Akteure besdmmt sind (Moravcsik 1998). Sozialpo-
Hdsche Integradon ist aus Sicht des IntergouvernmentaHsmus nicht ohne Weiteres zu
erwarten und sollte, wenn überhaupt, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner erfol-
gen.* InsdtudonaHsdsche Ansätze betonen die Diversität und reladve Beharrungs-
kraft sozialpoHdscher Arrangements in Nadonalstaaten mit ihren jeweils spezifischen
Regeln zum Einfluss nadonaler Interessen und Akteure (Scharpf 2002). Beide Denk-
schulen Hefern plausible Erklärungen dafür, warum es zu keiner EU-RentenpoHtik als
klassischem Kernbereich der SozialpoHdk kommt bzw. warum sie die Form unver-
bindlicher Koordinierung im Rahmen der OMK annimmt. Sie bieten jedoch keine
zufriedenstellenden Antworten oder Hypothesen, warum über lange Zeit hinweg
dennoch eine Reihe von EU-Instrumenten zum Thema Alter entwickelt und verab-
schiedet worden sind. Wenden wir uns der FormuHerung und Gestaltung von PoHd-
ken zu, die über die ursprüngHch transferierten Kompetenzen hinausgehen, so
kommt der Europäischen Kommission als Akteur sowie anderen Arenen jenseits der
SozialpoHdk eine zentrale RoUe zu.

Die EU-Kommission ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit nadonalen Exeku-
dven. Ein zentraler Unterschied ist jedoch, dass sie auf EU-Ebene ein Quasi-
Monopol zur Einbringung von Gesetzesinidadven hält, die dann im Prozess zwi-
schen den drei EU-Insdtudonen Rat, Parlament und Kommission verhandelt und
angenommen werden. Ihr kommt damit eine wichdge Rolle als Agenda-i'e#«r für die
europäische PoHdk zu, sie setzt Prioritäten und gestaltet die konkrete poHdsche Ta-
gesordnung. Eine Analyse muss also zunächst die Modvlage der Kommission skizzie-
ren, um dann in konkreten FäOen erklären zu können, wie die PoHdkgestaltung ent-
gegen der mitgHedsstaadichen Interessen erfolgen konnte.

Allgemein betonen supranadonaHsdsche Ansätze, dass einmal geschaffene Insti-
tudonen autonome Interessen definieren und verfolgen, die PoHdkentwicklungen
jenseits des Nationalstaats erklären können. Die Bemühungen dieser Insdtudonen
zielen darauf ab, Kontroüe über die PoHdkgestaltung auszuüben (Niskanen 1971;
Dunleav)' 1991), um ihr insdtudoneHes Bestehen zu sichern. Aus dieser Perspektive
ist zu erwarten, dass die Kommission eine akdve Rolle in der PoHdkgestaltung ein-
nimmt. Zwei analydsche Spezifikadonen sind für das präsenderte Argument hilfreich:
Erstens ist es wichdg, festzuhalten, dass dies keine ideologische Haltung der Europäi-

4 Bei Widerstand bieten bestenfalls side payments und Koppelgeschäfte eine Erklärung.
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sehen Kommission voraussetzt. Es reicht vielmehr aus, anzunehmen, dass die EU
Nutzen aus dem Beschluss eines spezifischen Polidk-Instruments bzw. einer Policy
ziehen kann, während das Scheitern eines entsprechenden Vorschlags ihr leicht als
Untädgkeit oder mangelnde Problemlösungsfähigkeit ausgelegt wird. Zweitens ist die
Kommission kein monolithischer Akteur. Innerhalb der Kommission treiben unter-
schiedliche Ressorts unterschiedliche inhaltliche Argumente voran. Für das Thema
Alter ist besonders die Generaldirektion Beschäftigung und Sot^iales (DG EMPL), aber auch
die Generaldirektion Binnenmarkt (DG MARKT) und die Generaldirektion Wirtschaft und
Finanzen (DG ECFIN) relevant. Auf Seiten der Mitgliedsstaaten tagt der Europäische
Rat entsprechend in unterschiedlichen Formadonen. Widerstand der Mitgliedsstaaten
führt vor diesem Hintergrund zwar zur Blockade in einer Arena der EU. In der An-
nahme, dass die Kommission ein generelles Interesse an akdver Polidkgestaltung hat,
sollte diese Polidkgestaltung dann in einer anderen Arena und von anderen Akteuren
fortgeführt werden, weil dort ggf andere Ressourcen zur Verfügung stehen oder weil
der Widerstand opponierender Posidonen geringer ist. Es ist aber auch denkbar, dass
eine an akdver Polidkgestaltung interessierte Kommission in anderen Arenen Polidk-
instrumente vorschlägt, die eine indirekte Steuerungswirkung auf das Thema Alter
entfalten.

Um im Sinne des skizzierten Interesses Polidk zu gestalten, muss die Europäi-
sche Kommission zunächst die geeigneten Instrumente auf die supranadonale Agen-
da setzen (Princen 2009) und dann den Entscheidungsprozess so beeinflussen, dass
eine Annahme auch angesichts opponierender mitgliedsstaatlicher Posidonen mög-
lich ist. Am Rand der Kompetenzlücke bedeutet die Ausübung des Inidadvrechts
zunächst, die begrenzten Kompetenzen im Bereich Alter - etwa die für die Polidkge-
staltung nutzbaren Vertragsgrundlagen - interpretadv zu dehnen (vgl. zum Spiel mit
Vertragsgrundlagen Rhodes 1995: 100; FarreU/Hérider 2007). Es ist anzunehmen,
dass Polidkgestaltung dort erfolgt, wo die Vertragsgrundlage und die einhergehenden
Absdmmungsregeln eine Annahme im inter-insdtudonellen Entscheidungsprozess
wahrscheinlich machen.

Um mit der eingebrachten Inidadve tatsächlich Polidk jenseits der Kompetenz-
lücke zu gestalten, muss dann der Entscheidungsprozess durch strategisches Agieren
so beeinflusst werden, dass eine Annahme der Polidkvorschläge möglich ist. Als
Faktoren, die die Strategiefähigkeit der Kommission beeinflussen, werden in der
Literatur insbesondere die Einbindung von organisierten Interessen und ein Vor-
sprung an Informadonen hervorgehoben. Gesellschaftliche Interessengruppen stellen
im Bereich der Sozialpolidk, aber auch der Wirtschaftsintegradon einen bedeutenden
Einflussfaktor in der Polidkgestaltung zum Thema Alter dar (vgl. z. B.
Mazey/Richardson 2006; Dür 2008). In der Vergangenheit wurde zudem eine proak-
dve Informadonsgewinnung der Kommission betont, die trotz begrenzter personeller
Ressourcen einen strategischen Vorteil gegenüber Mitgliedsstaaten erlaubt, die weiteren
Integradonsschritten skepdsch gegenüberstehen (Pollack 2000). Darüber hinaus wird
vereinzelt auch die Fähigkeit der Kommission zum Prozessmanagement unterstrichen,
meist mit Bezug auf die zeitliche Planung oder die Veränderung der Rückfallopdon und
daraus resulderenden Entscheidungskonstelladonen (z. B. Schmidt 2000).

Diese Überlegungen leiten die folgende Analyse an. Sie umfasst eine Reihe von
Fallstudien aus unterschiedlichen Phasen des Integradonsprozesses und basiert auf
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der Analyse von Primär- und Sekundärdokumenten sowie 26 Inter\dews, die 2006,
2008 und 2009 in Brüssel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Europäischen
Kommission und Interessenorganisadonen geführt wurden.^ In den Beschreibungen
der Instrumente und ihrer Entstehungshintergründe werden die Interessen von Mit-
gHedsstaaten und der zuständigen Ressorts in der Kommission herausgesteUt. Ziel ist
es, ein nuanciertes Bild der EU-PoHdken zum Thema Alter zu zeichnen und durch
die Verknüpfung einer Reihe bekannter Faktoren eine Arenen überspannende Dy-
namik der PoHdkformuHerung zu erklären.

3. Historische Entwicklung: Die ftühe(re) Phase

Obwohl das Thema Alter auf europäischer Ebene lange Zeit wenig Beachtung gefun-
den hat, lassen sich schon frühzeidg eine Reihe von Inidadven, Debatten und Ent-
wicklungen ausmachen, die Inhalte formuHerten und AkteurskonsteUadonen formten,
die für die spätere PoHdkgestaltung entscheidend waren.

Die historisch älteste EU-PoHdk mit Einfluss auf nadonale PoHdken zum The-
ma Alter ist die Koordinadon Sozialer Sicherungssysteme (1408/71/EWG, heute
883/2004/EG). Sie zielt darauf, die MobiHtät von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern im gemeinsamen Binnenmarkt über die ReguHerung der SchnittsteUen Sozi-
aler Sicherungssysteme bei Grenzübertritten zu erleichtern, und befasst sich in die-
sem Rahmen auch expHzit mit Renten. Für die Frage des Einflusses europäischer
PoHdk auf bestehende nadonale PoHdken oder auf das zu erklärende Verhalten nad-
onaler Akteure kommt der Verordnung jedoch nur geringe Bedeutung zu. Sie zielt
auf SchnittsteUenmanagement und lässt nadonale Systeme in ihrer jeweiHgen Ausge-
staltung grundsätzHch unberührt.

In den 1980er Jahren entfaltete der GleichsteUungsardkel (ursprüngHch Ardkel
119) und darauf basierende Urteile des EuGH große Wirkkraft auf nadonale Renten-
poHdken (Defrenne [C-149/77], MarshaU [C-152/84] und Barber [C-262/88], z.B.
Ostner/Lewis 1995). Mit diesen Urteilen wurde die Angleichung des Rentenalters
von Männern und Frauen etabHert. Die Bedeutung dieser Urteile ist bis zum heudgen
Zeitpunkt ungebrochen und lässt sich mit McDonald treffend wie folgt fassen: „Thus
far, this ruHng has had the most significant effect on older workers of any of the
acdons of the EU" (McDonald/Potton 1997: 300). Ungeachtet der Effekte auf nad-
onale PoHdken ist festzuhalten, dass diese frühen PoHdken nicht expHzit zum Thema
y4/fer formuHert wurden.

SoU ein ,Beginn' der EU-PoHdk zum Thema Alter festgelegt werden, kommen
verschiedene mögHche Zeitpunkte in den BHck: ein ,früher' (1984), ein ,mitderer'
(1989) und ein ,später' (1993). Der ,frühe' Zeitpunkt 1984 lässt sich mit drei Ereignis-
sen begründen: Erstens schHeßen sich nadonale NGOs, die in diesem PoHdkfeld
akdv sind, im Netzwerk EuroHnk Age zusammen. Sie organisieren sich durch Infor-
madonsaustausch, Expertenkonsultadonen und direkten Kontakt zu den EU-
Insdtudonen. Zweitens wird erstmals eine BudgetHnie im EU-Haushalt etabHert, die

5 Auf die Interviews wird in anonymisierter Form verwiesen: COMÍ, COM2, NGO3 etc.
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die PoHdkgestaltung finanziell unterfüttert (Greengross 1993: 161). Auf dieser Basis
kann die EU nun Studien durchführen und Seminare organisieren, beispielsweise zum
Beitrag Älterer zum wirtschaftlichen und sozialen Leben. Auf diese Weise generierte
Informadonen und geschaffenes Wissen können Ausgangspunkt für Policy-
Instrumente sein. Drittens wurde im Europäischen Parlament eine Intergroup ,Age-
ing' gegründet, die sich aus MitgHedern unterschiedHcher Frakdonen zusammensetz-
te. Vier bis fünf jährHche Treffen in Straßburg, bei denen auch Vertreter/-innen der
Europäischen Kommission anwesend waren, markierten den Kern ihrer Arbeit.

Für den ,mitderen' Zeitpunkt spricht, dass 1989 die Grundsteinlegung für ein
gemeinschaftHches Po%-Making mit expHzitem Fokus auf Ältere erfolgte. BudgetH-
nie und Interessenorganisadon in den EU-Insdtudonen sowie der ZivilgeseHschaft
sind aus dieser Perspektive ledigHch Vorbedingung für die konkrete PoHdkgestaltung
in der Sozialcharta. Hier werden Ältere als eigenständige Gruppe mit spezifischen
Rechten, wie angemessener Lebensstandard, Mindesteinkommen, medizinische und
soziale Unterstützung, genannt (Ardkel 24 und 25). Die Implementadon der Sozial-
charta wurde durch das Erste Akdonsprogramm zum Thema Alter (1. Januar 1991 -
31. Dezember 1993) unterstützt. Trotz geringen Finanzvolumens (für die ersten zwei
Jahre 2,4 MiHionen ECU) setzt das Programm inhaltHch wichdge neue Themen. In
zahlreichen Projekten wurden Prävendvstrategien für den Umgang mit wirtschaftH-
chen und sozialen Konsequenzen einer alternden GeseHschaft entwickelt. Neu war
der Ansatz, die intergeneradonale SoHdarität zu stärken und das Potenzial älterer
Menschen zu betonen. Um die Wirkkraft des Akdonsprogramms zu stützen, unter-
mauerte die Kommission die PoZ/gz-Inidadven mit insdtudoneHen Veränderungen.
Mit dem Beginn des Akdonsprogramms rief sie eine Verbindungsgruppe für ältere
Menschen (91/544/EWG)<5 ins Leben, die der Kommission auf Anfrage Experdsen
bereitsteHte. Sie schuf ein „Öbser\ratory on Old Age PoHcies". Diese BeobachtersteHe
sollte in den MitgHedsstaaten die Sammlung von Daten über alternde Gesellschaften
und die ErsteHung von entsprechenden Berichten beaufsichdgen. Ad hoc instalHert
und mit einem nur vagen inhaldichen Auftrag ausgestattet, waren diese Insdtudonen
mit der Interessenbildung und -förderung sowie der ProzessinitHerung betraut, aller-
dings nicht an die Bereitstellung konkreter Ergebnisse gebunden. „[Tlhe whole idea
was, we would do the year with them, and then, as we would have a member state
committee, we would have a counter voice, with representadves of older people, and
we could also use their energies" (Interview COM22, JuH 2008).

Den ,späten' Zeitpunkt markiert schHeßHch 1993 das Europäische Jahr „Older
People and SoHdarit)' between the Generadons". Spätestens zu diesem Zeitpunkt, so
eine Interviewpartnerin, etabHerte sich eine EU-PoHdk zum Thema Alter (Interview
NGOl, Februar 2006). In diesem Jahr führte die Europäische Kommission eine
Reihe von Inidadven (z. B. „European Network of Innovadve Projects Concerning

Je fünf Sitze wurden vergeben an: das Retired Workers' Coordinating Committee des Europäi-
schen Gewerkschaftsbunds, die European Federation for the Welfare of the Elderly (EURAG),
Eurolink Age und die International Federation of Assodations for the Elderly (FIAPA). 1993 kam
die Europäische Plattform Seniors Organii^ations (EPSO) hinzu und 1999 die European Senior Gi-
tiz^ens Union (ESCU). 2002 wurde die Gruppe in AGE umbenannt.
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Older People") und Studien (z. B. „Age and Atdtudes. Eurobarometer Survey" oder
„Older People in Europe: Social and Economic Policies") durch. Relevant war das
Jahr vor allen Dingen als Wegbereiter für Regelungsinidadven und Budgetforderun-
gen. Bereits im folgenden Jahr formulierte Delors im Weißbuch zur EU-Sozialpolidk
(KOM[94]333) eine Reihe von Vorschlägen, die sich später in EU-Rechtsakten wie-
derfanden. Hierzu gehörte beispielsweise ein besonderes Recht auf Weiterbildung
und ein Diskriminierungsverbot aufgrund von Alter.

Abbildung 1: Frühe(re) Entwicklungen von EU-Politiken zum Thema Alter
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Gleichgüldg, ob 1984, 1989 oder 1993 als Beginn einer EU-Polidk zum Themz Alter
gewertet wird, steht fest, dass der Beginn deutlich vor den Gründungsjahren der
OMK Renten liegt. Polidsch waren diese Inidadven wenig sichtbar. Inhaldich wurden
in vielen Bereichen Polidken formuliert, die auf nadonalstaatlicher Ebene noch heute,
also gut 15 Jahre später, innovadv erscheinen (bspw. ein flexibles Rentenalter). Auch
veränderte die Europäische Kommission ganz bewusst die Konstelladon der Akteure
auf diesem Gebiet: Die Interessenvertreter gewerkschaftlich organisierter Rent-
ner/-innen verloren zugunsten zivilgesellschaftlicher Akteure an Einfluss. Erst auf
Basis der skizzierten Entwicklungen konnte Polidk zum Thema Alter auf EU-Ebene
Relevanz gewinnen und dann in einer Handvoll prominenter Inidadven aufgegriffen
werden.

Die skizzierten Entwicklungen und die akdve Polidkgestaltung durch die Euro-
päische Kommission wurde von Seiten der Mitgliedsstaaten allerdings kridsch bewer-
tet. Folgende Versuche zur reguladven und distribudven Polidkgestaltung im Bereich
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der EU-PoHdk zum Thema Alter scheiterten an der Kompetenzlücke: So schlug die
Kommission zu Beginn der 1990er Jahre eine Harmonisierung von Zusatzrenten vor.
Auch ein abgeänderter RichtHnienvorschlag wurde vom Rat zurückgewiesen
(KOM[93]237). Kridsch diskudert wurden Fragen der Besteuerung (von Finanzerträ-
gen oder Rentenrücklagen), die Höhe der Rücklagen (Invesdtionsfreiräume vs. Not-
wendigkeit, den Versicherungscharakter der Fonds zu garantieren, die von der
Kommission als Versuch der iVIitgHedsstaaten betrachtet wurde, ihre Defizite zu
finanzieren) oder die verpflichtende Bindung, z. B. über KoUekdwerträge anstelle
einer europaweit freien Entscheidung der Individuen. Eine der Erklärungen für die
schwierigen Verhandlungen sind insdtudonelle Unterschiede zwischen Ländern mit
einer Fondstradidon (Irland, Großbritannien, teilweise Niederlande) und Ländern, in
denen das Versicherungsprinzip dominiert (Deutschland oder Frankreich, siehe
Haverland 2007). Letztere waren nicht bereit, „hier Hberale Investment-Regelungen
zuzulassen" (Inter\aew COM17, JuH 2008). Hinzu kommt, dass MitgHedsstaaten mit
Beveridge-Systemen keine Zugeständnisse machen woHten. Sie vertrauten darauf,
dass ihre Posidon aufgrund der durch die Wirtschafts- und Währungsunion induzier-
ten knappen Haushalte und des demografischen Wandels über die Zeit quasi automa-
dsch gestärkt würde (Hennessy 2008: 113-115). Vor diesem Hintergrund müsste die
Kommission den Vorschlag im Dezember 1994 zurückziehen. Das Interesse, trotz
Widerständen PoHtik zu gestalten, wurde offensichtHch, als die Kommission wenige
Tage später eine Mitteilung „On Freedom of Management and Investment of Pensi-
on Funds" veröffentHchte (17. Dezember 1994), die inhaltHch fast idendsch mit der
gescheiterten RichtHnie war. Als Mitteilung bedurfte sie jedoch keiner Annahme
durch den Rat. Frankreich verklagte die Kommission vor dem EuGH und erhielt
Recht. Ein Kommissionsbeamter erläuterte im Interview den Hintergrund und die
Folgen der Klage: „das ist eigendich zu detaiHiert und verbindHch für eine Mitteilung,
das gehört in eine RichtHnie [...]. Und dann war man praktisch wieder zurück am
Start" (Interview COMÍ 7, Juli 2008).

Auch das zweite Akdonsprogramm zum Thema Alterm den Jahren 1995-1999,
das Sozialkommissar P. Flynn 1995 mit ca. dreifachem Volumen vorschlug
(KOM[95]53), wurde im Rat mit Hinweis auf mangelnde Kompetenzen und eine
unklare Rechtsgrundlage (Ardkel 308) abgelehnt. Deutschland gehörte mit Großbri-
tannien zu den Hauptopponenten. Wegen finanzieOer Bedenken legte die Kohl-
Regierung nach der Wiedervereinigung bei allen mögHchen AusgabenpoHdken ein
grundsätzHches Veto ein. Diese Reakdon soUte aber auch im weiteren Kontext typi-
scher Muster der PoHdkgestaltung dieser Zeit gesehen werden. So galten Akdonspro-
gramme als „low profile poHcy making" (Cram 1997: 37) und die bürokradschen
Akteure der Kommission als an der Kompetenzausdehnung interessierte Poüdkun-
ternehmer. Gleichzeidg hatten die enthusiasdschen Vorbereitungen zum Binnen-
markt eine zögerlichere Haltung seitens der MitgHedsstaaten ausgelöst. Der Vorschlag
für das Akdonsprogramm wurde erst 2000 von der damals neu angetretenen Kom-
missarin für Beschäfdgung und Soziales Diamantopoulou zurückgezogen.

Der Widerstand der MitgHedsstaaten erklärt, warum EU-PoHdken zum Thema
Alternicht typischen PoHdkdossiers zur Alterssicherung auf nadonalstaatHcher Ebene
entsprechen, wo RentenpoHdk die wichdgste SteHschraube darsteüt. Vielmehr ent-
stand auf EU-Ebene ein Vakuum, das ein Kommissionsbeamter mit der Frage um-
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schrieb: „should one imagine that Europe would have a tj'pical dossier of older peo-
ple like member states had, with everything that applied to older people, with certain
policies for certain age groups, or should we have something else, and which were the
other instruments?" (Interview COM22, Juli 2008).

Angesichts der Kompetenzlücke suchte eine an Polidkgestaltung interessierte
Kommission neue Wege in der Polidk zum Thema Alter. Die folgenden Abschnitte
zeigen beispielhaft, wo und wie „escape routes" (Hérider 1999) und „Bypässe zum
sozialen Europa" entwickelt wurden (Leibfried/Obinger 2008), die dann, je nach
Interessenlage der Mitgliedsstaaten und Kontextfaktoren, zu neuen Instrumenten und
(potenziellen) Auswirkungen in Nadonalstaaten führen. Das inhaltlich breite Spekt-
rum europäischer Polidken zum Thema Alter umfasst dabei nicht nur soziale Siche-
rung oder Rente, sondern auch die reguladve Gleichstellungspolidk, betriebliche und
private Renten sowie koordinierende Beschäfdgungspolidk.

4. Entstehungshintergrund und (potenzielle) Wirkung aktueller Politiken

4.1 Antidiskriminierungspolitik

Gegen Diskriminierung wird auf EU-Ebene über viele Jahre hinweg nur in Bezug auf
die Staatsangehörigkeit und das Geschlecht vorgegangen (Ostner/Lewis 1995: 198-
203). Unter den Mitgliedsstaaten nannte in den 1990er Jahren alleine Finnland Alter
als expliziten Grund ungerechtferdgter Diskriminierung. Erst 1999 verlieh Ardkel 13
des Amsterdamer Vertrags der Staatengemeinschaft neue Befugnisse bei der Bekämp-
fung der Diskriminierung, unter anderem aufgrund des Alters. Kurze Zeit später
präsenderte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Gleichstellung in
Beschäfdgung und Beruf (2000/78/EG).' iSiit diesem Instrument wurde die direkte
und indirekte Diskriminierung aufgrund von Religion, Behinderung, sexueller Orien-
derung oder Alter verboten. Die in der Geschlechtergleichstellung etablierten Regeln
sollten im Sinne eines horizontalen Ansatzes ausgeweitet werden. Die Haupterklä-
rung für die überraschend zügige Annahme der Richtlinie durch den Rat ist die krid-
sche Haltung vieler Regierungen gegenüber dem Wahlsieg des Rechtspopulisten
Haider in Osterreich und der Wunsch, in diesem Kontext ein polidsches Zeichen für
Toleranz zu setzen. Der spezifische Inhalt der Richtlinie kann so allerdings nicht
zufriedenstellend begründet werden.

Ardkel 6 der Richtlinie erlaubt Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot, wenn
sie ,ein legidmes Ziel verfolgen'. Die Frage, was solche legidmen Ziele sind, war
Gegenstand einzelner Rechtsentscheide. Im ersten richtungweisenden Fall — Mangold
(C-144/04) - wurde das potenzielle Spannungsfeld zwischen Anddiskriminierung
und Beschäfdgungsförderung als legidmes Ziel zugunsten ersterer entschieden. In
diesem Fall klagte ein 56-jähriger Arbeitnehmer gegen das deutsche Teilzeitbefris-

7 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemei-
nen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf
{ABI L 303 vom 2. Dezember 2000).
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tungsgesetz, das für Arbeitslose mit einem Alter von über 52 Jahren genereU den
Abschluss befristeter Verträge erlaubte, um ihre EingHederung in den Arbeitsmarkt
zu fördern. Der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass Ältere anderen Arbeit-
riehmern grundsätzHch gleichgesteUt werden soUen, auch wenn damit arbeitslose
Ältere schlechter gesteUt werden.^ Auf diesen FaU folgten in der Zwischenzeit über
15 weitere einschlägige Urteile zur Altersdiskriminierung, wobei es besonders häufig
um die Frage ging, ob ein automadscher Renteneintritt beim Erreichen einer fixen
Altersgrenze eine Diskriminierung darsteUt. In FäUen wie Palacios de la ViUa (C-
411/05), Petersen (C-341/08), Rosenbladt (C-45/09) oder Prigge, Fromm, Lambach
(C-447/09) und besonders deudich Age Concern (C-388/07) entwickelte der EuGH
den Standpunkt, dass eine Diskriminierung rechtferdgende Ziele nicht individueUer
Natur sein können (bspw. die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebs),
sondern aUgemeine sozialpoHdsche Zielsetzungen wie Beschäfdgung oder Weiterbil-
dung verfolgen müssen. Insgesamt ging von der RichtHnie damit ein Anstoß aus, fixe
Altersgrenzen für den Renteneintritt abzuschaffen (vgl. die jüngsten Rentenreformen
in Großbritannien), auch wenn entsprechende Regelungen unter den genannten Be-
dingungen aufrechterhalten werden dürfen. SchHeßHch spricht das Coleman-Urteil
(C-303/06) dafür, dass der Diskriminierungsgrundsatz der RichtHnie auch auf „mit-
telbare" Diskriminierung anzuwenden sei. Damit wären nicht besdmmte Kategorien
von Personen geschützt, sondern die Diskriminierung jegHcher Person, wenn es um
die in der RichtHnie genannten Merkmale wie Alter oder Behinderung geht. In der
Konsequenz sind auch Arbeitnehmer/-innen, die bspw. Pflegeleistungen für ein
behindertes Kind erbringen, geschützt.

AnddiskriminierungspoHdk wird auf EU-Ebene oft als individueUes Grundrecht
verstanden. Diese Perspekdve trifft besonders auf den neuesten RichtHnienvorschlag
der Kommission vom JuH 2008 zu, der den Schutz gegen Diskriminierung auf Berei-
che außerhalb des Arbeitsmarktes ausdehnen möchte.' Wenn diese RichtHnie im
interinsdtudoneUen Verfahren angenommen wird, so soU eine ungleiche Behandlung
auch im Bereich des Sozialschutzes (einschHeßHch sozialer Sicherheit und Gesund-
heitsdienste), der Bildung sowie des Zugangs zu und der Versorgung mit Gütern und
Diensdeistungen, die von aUen Bürgerinnen und Bürgern erworben werden können,
unrecht sein. Konkrete Beispiele umfassen den barrierefreien Zugang zu öffentHchem
Verkehr, Wohnraum, Telekommunikadon und Krediten - Versicherungen und Ban-
ken dürfen dem Vorschlag zufolge bei der Berechnung ihrer Leistungen keine wiU-
kürHchen altersbezogenen Bewertungen vornehmen, die Datengrundlage für Risiko-
bewertungen müssen öffentHch zugängHch sein, die Beweislast Hegt beim
Diensdeister (Leisering/Vide 2009). Diese RichtHnie wird aktueU noch im Rat und

Aus jurisdscher Sicht ist die Wirkung des Urteils aus verschiedenen Gründen umstritten.
So wurde Deutschland eine Verlängerung der Umsetzungsfrist um drei Jahre gewährt. Da-
her wurde nicht gegen die (noch nicht umgesetzte) RichtHnie verstoßen, sondern lediglich
die Pflicht verletzt, in dieser Zeit keine gegenteilige Politik zu betreiben.
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Ausrichtung (KOM[2008]426 endg.).
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Europäischen Parlament verhandelt. Deutschland zeigt sich grundsätzHch skepdsch
hinsichtHch des Zeitpunkts und argumendert, dass die exisderende Gesetzgebung zu
jung ist, um sinnvoH evaluiert zu werden. Besonders problemadsch wird die Gleich-
behandlung in Systemen Sozialer Sicherung gewertet sowie deren ImpHkadonen für
das föderal organisierte Bildungswesen (Agence Europe, 2. Oktober 2008).

Die Verankerung von Alter als unzulässigem Diskriminierungsgrund hat in den
MitgHedsstaaten weitreichende Auswirkungen. Diese sind direkter Natur, z. B. wenn
in Deutschland fixe Altersgrenzen in SteHenausschreibungen verboten werden. Oder
sie wirken indirekt, wenn beispielsweise auch SensibiHsierung und Verhaltensände-
rung in der PersonalpoHdk von Unternehmen berücksichdgt wird. In diesem Kontext
faHen die Akdvitäten der Europäischen Kommission zur Unterstützung der Imple-
mentation der RichtHnie in den BHck (z. B. Reuter et al. 2004). Da bei individueHen
Rechten die tatsächHche Wirkung stark von der Nachfrage der Bürger/-innen ab-
hängt, bemüht sie sich, im Rahmen eines Akdonsprogramms zur Bekämpfung sozia-
ler Ausgrenzung (2002-2006) durch Aufklärung das öffendiche Bewusstsein zu schär-
fen. Die Akdvitäten reichen von Transparenten bei Fußballspielen und Filmfesdvals
über Schulungen für Rechtsanwälte und Expertenkonferenzen bis hin zu einem Trai-
ningshandbuch für kleinere und mitdere Unternehmen. Dieses trägt den Titel „Ge-
schäftsnutzen von Vielfalt" und basiert auf einer Studie des europäischen Unterneh-
menstest̂ öÄeÄ (Focus Consultancy 2008).

HinsichtHch der Erklärungen für die weitreichende PoHdkgestaltung in diesem
Bereich ist zunächst zu konstaderen, dass die Ausdehnung der europäischen Gleich-
steHungspoHtik auf den Diskriminierungsgrund Alter nicht selbsrverständHch ist. Im
Gegenteil wird sie von den MitgHedsstaaten angesichts drohender finanzieHer Kosten
argwöhnisch beäugt. Auch sind es die Regierungen der MitgHedsstaaten, die über
Ausnahmeregelungen in Ardkel 6 in der RichtHnie verhandeln. Warum aber war Alter
mit dem Amsterdamer Vertrag und der RichtHnie erstmals als Diskriminierungsgrund
themadsiert worden? Hinter der Aufnahme des Themas Alter steht eine starke Lobby
für Minderheitenrechte — organisiert in der „socialplatform"., einem Brüsseler Verbund
von Nichtregierungsorganisadonen, in dem u. a. auch EuroHnk AGE aufgegangen
ist.io Die einheidiche Plattform ist auf Inidadve der Europäischen Kommission ent-
standen. FERPA, die Organisadon pensionierter Gewerkschafder, galt der Kommis-
sion im Gegenzug als schwieriger Verhandlungspartner, der wenig Enthusiasmus für
EU-PoHtikgestaltung zeigt, die der nadonalstaadichen Ebene vorbehalten ist (Inter-
view COMÍ 8, JuH 2008).

Mit der Erweiterung des Kreises der Stakeholder wurden zwei wesentHche Wei-
chensteHungen vorgenommen. Erstens wurde Alter stärker als Thema der Grund-
rechte diskudert (Geddes 2004). Damit findet eine Stärkung von PoHdken statt, die
sozialpoHdsche Steuerung als HersteHung von Chancengleichheit bei der Marktteil-
nahme verstehen. Potenzieüe KonfliktHnien verlaufen nicht mehr zwischen Arbeit

10 Ausschlaggebend war dabei, dass für die Finanzierung der Interessengruppen nur die
Antidiskriminierungsprogramme zur Verfügung standen „which forced them to do more
on anti-discrimination than they would see as natural from their older people's perspecti-
ve" (Inters'iew COM22, JuH 2008).
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und Kapital, sondern zwischen Marktteilnehmern und Ausgeschlossenen. Zweitens
wurde die Verhandlungsposidon der Kommission gegenüber dem Rat gestärkt. Vor
diesem Hintergrund scheint die proakdve Einbindung zivilgesellschaftlicher Gruppen
eine strategische Entscheidung zu sein, „trj'ing to generate the pan-European interest
group network on an NGO basis which could sustain us and which would give some
coalidon partners which we could use against the Council" (Interview COM22, JuU
2008). Die breite Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure schützte davor, dass
einzelne - für Regierungen teure - Diskriminierungsgründe aus der Richtlinie gelöst
werden konnten (Interviews NGOl, COM20 und COM22, Februar 2006 und Juli
2008).

Zusammenfassend ist in diesem Beispiel die Polidkgestaltung zum Thema Alter
in And-DiskriminierungspoHdken eingebettet, die schon seit den Gründungsverträ-
gen Teil supranadonaler Kompetenzen sind und mit denen die Europäische Kom-
mission mit Unterstützung organisierter Interessen akdv reguladve Instrumente vo-
rangetrieben hat (Mazey 1995). Dieses Muster findet sich auch im Entstehungspro-
zess der hier untersuchten Richtlinie: Das strategische Handeln der Kommission zur
Schaffung und Formung organisierter Interessen, die ihre Posidon in der Polidkge-
staltung unterstützen, liefert eine überzeugende Erklärung für die inhaltliche Breite
der EU-Polidken zum Thema Alter. Am Rande der Kompetenzlücke entstand so eine
EU-Polidk, die inhaltlich für viele Mitgliedsstaaten eine Neuerung darstellt und
Kernelemente nadonalstaatlicher Rentenpolidk infrage stellt.

4.2 Betriebliche und private Zusatzrenten

Was passiert, wenn eine Arbeitnehmerin einige Jahre in einem anderen europäischen
Land gearbeitet hat, dort Beiträge in die Rentenversicherung einzahlte und nun in
ihre Heimat zurückkehrt? In der Debatte um die zweite und dritte Säule in der Al-
terssicherung mischen sich dabei auf EU-Ebene zwei Logiken. Tradidonell ein sozi-
alpolidsches Thema, wurden Zusatzrenten auf EU-Ebene zu Beginn der 1990er Jahre
von Finanzmarktakteuren zentral aufgegriffen. Stellvertretend für diese Entwicklung
kann der Ausspruch des damaligen Marktkommissars Sir Leon Brittan gelten, dass
ein Drittel der an der Londoner Börse gehandelten Akden von bridschen Renten-
fonds (Wertpapierfonds) gehalten werden (2. Juli 1990, Brunet 1999: 10) - in der
Konsequenz erfordere die Integradon der Finanzmärkte die Inklusion von Renten-
fonds. Und wenn Renten als Finanzdiensdeistungen betrachtet werden - so das Ar-
gument - müsse Harmonisierung die Wettbewerbsverzerrungen zwischen ausländi-
schen und inländischen Anbietern verhindern. In diesem Zusammenhang ist erwäh-
nenswert, dass der EuGH seit den frühen 1990er Jahren in einer Reihe von Vorab-
entscheidungsverfahren die Definidon der ,Säulen' der Alters Sicherung vorangetrie-
ben hatte. Dies ist vor allen Dingen mit Blick auf die Anwendung von Wettbewerbs-
recht ausschlaggebend geworden, nämlich dann, wenn Zusatzrentensysteme als öko-
nomischer Vorteil für Betriebe verstanden werden (vgl. Poncet et Pistre [C-159/91],
Coreva [C-244/94] oder Albany [C67/96, 219/97, 115/97 und 117/97]).

Die Freiheit von Kapital im europäischen Binnenmarkt war Kern des Akdons-
plans für Finanzdiensdeistungen (1999-2004, COM (1999) 232). Im Rahmen dieses
Gesamtkonzepts ließen sich auch Liberalisierungsvorschläge und Investmentregeln
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für Zusatzrenten und betriebHche Altersversorgung leichter im Rat diskuderen. So
legte die Kommission 2003 die IORP-Richdinie (2003/41/EG)" vor, die einheidiche
Anforderungen an die Aufsicht über Rentenfonds und die Eingriffsrechte der Auf-
sichtsbehörden fesdegt und besdmmt, wie Rückstellungen und Deckungen erfolgen
müssen. Im grenzüberschreitenden Verkehr sollten Renten aus der zweiten Säule
nach dem Herkunftslandprinzip zur Verfügung gestellt werden. Begleitet wurde der
Vorschlag von einer Mitteilung zur Beseidgung der steuerHchen Hindernisse für die
grenzüberschreitende betriebHche Altersvorsorge (2001/214) - einer der Kernpunkte
der kontroversen Diskussionen zur ReguHerung von Zusatzrenten in der ersten Hälf-
te der 1990er Jahre. Der Vorschlag wurde vor allen Dingen von Fondsverwaltern mul-
dnadonaler Unternehmen begrüßt, u. a. weil europaweite Standards für die Verwaltung
betriebHcher Pensionsfonds festgeschrieben wurden. Ferrera (2005: 30) schreibt, dass
„insdtudons affected by the Direcdve cover about 25 % of the EU labour force and
manage assets worth € 2500 billion, or about 29 % of the EU GDP."

Warum war 2003 eine Einigung mögHch, obwohl die MitgHedsstaaten in den
1990er Jahren noch hefdgen Widerstand gegenüber einer gemeinschafdichen ReguHe-
rung für Zusatzrenten gezeigt hatten? Zu Beginn des neuen Jahrtausends sahen sich
die IVOtgHedsstaaten einem veränderten poHdschen und ökonomischen Kontext ge-
genüber. Entwicklungen im Zuge der Wirtschafts- und Währungsunion erhöhten in
den MitgHedsstaaten den Reformdruck auf die nadonalen Sozialversicherungssyste-
me. Und mit wachsender Bedeutung der Zusatzrenten im nadonalen Kontext, wie
der Riester-Rente in Deutschland, fiel eine mangelhafte europäische Koordinierung
stärker ins Gewicht. Auch veränderte Inhalte der RichtHnie machten die Annahme
für die MitgHedsstaaten leichter. Die IORP-RichtHnie versteht sich ganz als finanzpo-
Hdsches Instrument, sozialpolidsche Steuerungsversuche wurden entweder zurück-
gewiesen oder gar nicht erst unternommen. Für die RentenpoHdk tj'pische konflikt-
reiche (re-)distribudve Fragen werden ausgespart (Mabbett 2009: 776). Beispielsweise
wurde der Vorschlag der Europäischen Kommission zurückgewiesen, Fonds zu be-
günstigen, die individueüe Risiken wie Pflegebedürfdgkeit oder Langlebigkeit versi-
chern. InsdtudoneHe Anpassungen in Richtung eines spezifischen SozialstaatsmodeHs
waren nicht erforderHch (Haverland 2007). Vor diesem Hintergrund waren inhaldiche
Weiterentwicklungen, die dann ebenfalls nadonale PoHdken hätten beeinflussen kön-
nen, eher vom Europäischen Gerichtshof zu erwarten. Erste Beispiele deuten darauf
hin, dass diese dort erfolgten, wo keine Einigung im Rat zu erzielen war. 2005 erklär-
te der EuGH die ungleiche Besteuerung von Dividenden aus Rentenfonds und beim
Transfer von Pensionsansprüchen und Pensionskapital für Unrecht (Denkavit Inter-
nadonal, C-170/05) und verwies auf Regelungsbedarf für Fälle, in denen die Insol-
venz eines Unternehmens die Anwartschaften noch nicht pensionierter MitgHeder in

11 Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über
die Tädgkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversor-
gung {ABI L 235 vom 23. September 2003, Berichtigung AS>1 L 235 vom 23. September 2003).
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Rentenfonds kürzt (Robins, C-278/05).'2 Die Kommission hat im Weißbuch zu an-
gemessenen, sicheren und nachhaldgen Pensionen und Renten (European
Commission 2012: 17) einen revidierten Vorschlag der IORP-Richtlinie für 2012
angekündigt, um Kompadbilität mit diesen rechtlichen Entwicklungen sicherzustel-
len. Ein Vorschlag, der angesichts der hohen Kosten für die deutschen Versiche-
rungsträger hefdg kridsiert wird.

Die Freizügigkeit von Personen ist Kern einer inhaltlich anderen Poüdklinie.
Mangelnde Koordinadon zwischen Zusatzrentensystemen hemmt aus dieser Perspek-
dve die Mobiütät. Probleme treten beispielsweise auf, wenn ein Arbeitnehmer sein
Arbeitsleben in einem Staat verbringt, in dem Beiträge in die betriebliche Rentenver-
sorgung besteuert werden, während er seinen Ruhestand in einem Land verbringt, in
dem die ausgezahlten Leistungen steuerpflichdg sind. Im umgekehrten Fall würde der
Arbeitnehmer in den Genuss einer doppelten Steuerbefreiung kommen. Die Richtli-
nie ,Wahrung ergänzender Rentenansprüche von Wanderarbeitnehmern'
(98/49/EG)'3 schuf die Opdon des Erhalts von Leistungsanrechten oder Auszahlun-
gen bei Grenzübertritt. Ein zweiter Richtlinienvorschlag zur Portabilität von Zusatz-
rentenansprüchen (KOM[2005]507 endg.) sah vor, dass Rentenansprüche, die selbst
bei kurzen Beschäfdgungszeiten oder zu Beginn des Erwerbslebens erworben wur-
den, bei einem Arbeitsplatzwechsel in ein neues Rentensystem übertragen werden
können. Zudem sollte die Richtlinie „schlafende" Ansprüche durch Anpassung an
Infladon oder an die Entwicklung des Lohnniveaus sichern. Die Inhalte der Richtli-
nie waren zwischen den Mitgliedsstaaten umstritten. Besonders Deutschland, aber
auch die Niederlande haben in der Vergangenheit gegen weitreichende Mitnahme-
rechte gekämpft. Ein Grund für diesen Widerstand ist, dass in Deutschland Betriebs-
renten tradidonell zur Bindung der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers an ein Un-
ternehmen eingesetzt werden, ein anderer, dass nicht alle Unternehmen mit flnanziel-
len Rückstellungen arbeiten, Renten also nicht ohne Weiteres transferieren können
(gilt nicht für kapitalgedeckte Systeme, siehe auch Berner 2008). Im Oktober 2007
brachte die Kommission vor diesem Hintergrund einen überarbeiteten Richtlinien-
Vorschlag ein (KOM[2007]603 endg.). In diesem wurden statt einer Harmonisierung
nur IVündeststandards erwähnt, Kompromisse hinsichtlich des Mindestalters (23
Jahre) und der Vertragslaufzeit (2 Jahre) gemacht sowie Mitnahmeregelungen gestri-
chen. Im Kern hatte die Richtlinie so „keine Portabilität mehr" (Inter\aew COMÍ 7,
Juli 2008). Im Weißbuch zu angemessenen, sicheren und nachhaldgen Pensionen und
Renten (European Commission 2012: 18) wurde die Wiederaufnahme der Verhand-
lungen für 2012 angekündigt. Sollte die Richtlinie angenommen werden, hätte sie
nicht nur für einen Arbeitsplatzwechsel innerhalb Europas, sondern auch innerhalb

12 Vgl. auch die Diskussionen zu Solvency II, wo zum Schutz betrieblicher Rentenansprüche
bei Insolvenz die Einlagerung entsprechender Kapitalpuffer gefordert wurde (z. B. für
biometrische Risiken).

13 Richtlinie 98/49/EG des Rates vom 29. Juni 1998 zur Wahrung ergänzender Rentenan-
sprüche von Arbeitnehmern und Selbständigen, die innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft zu- und abwandern {Aßl L 209 vom 25. Juli 1998).
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eines EU-MitgHedsstaats ImpHkadonen - die Regeln betreffen ebenfaUs den Transfer
von Rentenansprüchen innerhalb der MitgHedsstaaten.

Die PoHdkgestaltung der EU zum Thema Zusatzrenten ist durch argumentadve
Nähe zum Kernprojekt des Integradonsprozesses, dem Binnenmarkt, gekennzeich-
net. Trotzdem wachen die MitgHedsstaaten am Rande der Kompetenzlücke über ihre
nadonalstaatHchen Interessen. Im Einklang mit intergouvernmentaHsdschen Annah-
men sind Einigungen nur dort mögHch, wo sensible Inhalte wie Steuern, Redistribu-
don oder wohlfahrtsstaatHche Arrangements nicht in die Diskussionen einbezogen
werden. Dies geHngt, wenn Zusatzrenten als finanzpoHdsches Instrument behandelt
werden. Auch der im Verhältnis zur Generaldirektion Beschäftigung sórbale Angelegenheiten
und Chancengleichheit stärkeren Posidon der in der Kommission zuständigen Generaldi-
rektion Binnenmarkt sowie dem ökonomischen und poHdschen Kontext, der sich zu-
gunsten der Akteure und Arenen in der FinanzpoHdk und zuungunsten einer sozial-
poHdschen Intervendon entwickelt, kommt Erklärungskraft zu. Mit BHck auf die
potenzieUe Wirkung ist davon auszugehen, dass reguladve Akte zur Anddiskriminie-
rungspoHdk und zu Zusatzrenten Konvergenzprozesse in MitgHedsstaaten wahr-
scheinHcher machen - gleichwohl ist nicht mit einer Harmonisierung zu rechnen.

4.3 Europäische Beschäftigungsstrategie

Die Europäische Beschäfdgungsstrategie (EBS) ist ein weiches, koordinierendes Steue-
rungsinstrument, das über regeHnäßige Berichterstattung, Festsetzung gemeinschaftH-
cher Ziele sowie Evaluadon gemäß EU-weit einheidicher Indikatoren und guter Prakd-
ken Lernprozesse initiieren und fördern soU. Diese Prozesse und Mechanismen der
gemeinschaftHchen PoHdkgestaltung wurden im Bereich Beschäfdgung entwickelt und
werden heute als Offene Methode der Koordinierung in verschiedenen PoHdkfeldern
eingesetzt, beispielsweise in den Feldern Steuern, Soziale Inklusion und Rente.

Für den vorHegenden Beitrag ist von Interesse, warum sich die Beschäfdgung
Älterer im Rahmen der EBS von einem Randthema (1999) zu einem Kernthema
(2003) entwickelt hat. Bei der Grundsteinlegung für die Europäische Beschäfdgungs-
strategie (Europäischer Rat in Essen, 1994) erhielten ältere Arbeitnehmer/-innen im
Gegensatz zu jüngeren zunächst keine besondere Aufmerksamkeit. Anfang der
2000er Jahre war es die Lissabon-Strategie, die, an Wettbewerbsfähigkeit und wirt-
schaftHcher Dynamik oriendert, die Beschäfdgungsquoten Älterer in den Fokus rück-
te. Ihre Erhöhung erscheint als funkdonaler (Nordheim 2003: 14) und logischer
Schritt (Interview COMÍ 4 und COM22, JuH 2008), um bis 2010 eine gesamte Be-
schäfdgungsquote von 70 % zu erreichen. ,Akdves Altern' wurde zum Ziel,'"* ver-
standen als Abkehr vom Ideal der Frühverrentung und einer neuen Sicht auf Ältere
als zu mobiHsierende Ressource. Sie soUten nicht länger als „primarily another \nA-

14 Das Konzept des akdven Alterns wurde ursprünglich in den späten 1990er Jahren entwi-
ckelt (vgl. Mitteilung „Towards a Europe for all ages - Promoting Prosperitj' and Interge-
nerational Solidaritj'"). Es beschreibt aktives Altern als individuelle und gesellschaftliche
Strategie, länger zu arbeiten, später in Rente zu gehen, nach dem Renteneintritt erwerbstä-
dg und akdv zu bleiben sowie gesund zu altern.
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nerable group problem and/or an aspect of the general problem with insufficient
incendves in tax/benefit structures [but, d. Vetf] as a core element in the labour
supply of the future and a factor in the sustainable development of Europe" gefasst
werden (Nordheim 2003: 12-13). Der Rat quandfizierte die bis 2010 zu erreichenden
Ziele auf eine 50-prozendge Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen (StockhoHn, 2001)
und ein durchschnittHches Alter von 65 Jahren beim Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben (Barcelona, 2002). Das Stockholm-Kriterium wurde von der Europäischen
Kommission vorbereitet. In einer begleitenden LeitHnie wurde die Stoßrichtung die-
ses Kriteriums deutHch, wenn der notwendige Wandel wie folgt beschrieben wird:
„In-depth changes in the prevaiHng social attitudes towards older workers, as weH as a
revision of tax-benefit systems [...], in order to reach fuH employment, to help ensure
the long-term fairness and sustainabiHt)' of social securit)' systems, and to make the
best use of older workers' experience" (COM[2001]362 final, Hen^orheb. durch d.
Verf.). Das Barcelona-Kriterium spiegelte hingegen eher mitgHedsstaatHche Interes-
sen wider. Die spanische Ratspräsidentschaft setzte sich mit Unterstützung der Briten
für die ehrgeizige Erhöhung des durchschnittHchen Renteneintrittsalters um fünf
Jahre ein (Interview COM22, JuH 2008).

InhaltHch ist für vorHegenden Beitrag relevant, dass mit der EBS Ältere als Teil-
gruppe auf dem Arbeitsmarkt deutHch stärkere Beachtung erhielten und dies - zu-
mindest auf diskursiver Ebene - Veränderungen auf nadonalstaadicher Ebene bewir-
ken könnte. Mit BHck auf die Erklärungsfaktoren kommen mitgHedsstaadichen Inte-
ressen auch an diesem Rand der Kompetenzlücke Bedeutung zu. Ohne das expHzite
Interesse nadonaler Regierungen gäbe es die EBS kaum. AHerdings lassen sich die
spezifischen Inhalte zum Thema Alter nur teilweise mit mitgHedsstaatHchen Interes-
sen - beispielsweise durch die AlHanz Spaniens und Großbritanniens für die Einfüh-
rung des Barcelona-Kriteriums - erklären. Für die konkrete Ausgestaltung der Inhalte
scheint auch hier das akdve Handeln der Europäischen Kommission ebenso relevant
wie das Zusammenspiel sozialpoHdscher Inhalte mit wirtschaftspoHdschen Projekten
und Zielen in der Lissabon-Strategie. Die grundlegende Ausrichtung eines Kernbe-
standteils der EU-SozialpoHdk scheint dabei weniger von Akteuren und Interessen
nadonaler oder europäischer SozialpoHdk als von entsprechenden wirtschaftspoHd-
schen Arenen besdmmt zu sein (Hardapp 2007). Diese Beobachtung wird vom nun
folgenden Beispiel untermauert.
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5. OMK Sozialschutz und Soziale Eingliederung

Im Jahr 2000 forderte der Rat die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten zur
„Entwicklung des Sozialschutzes in Langzeitperspekdve unter besonderer Berück-
sichdgung der Tragfähigkeit der Altersversorgungssysteme in verschiedenen zeitli-
chen Abschnitten bis 2020 und darüber hinaus" (Kom[2000]622). Die kurz zuvor
gegründete Arbeitsgruppe „Bevölkerungsalterung" des wirtschaftspolidschen Aus-
schusses der EU wurde mit der Aufgabe betraut, ökonomische und finanzpoüdsche
Konsequenzen des demografischen Wandels zu erörtern. Eingebettet in die Logik der
Wirtschafts- und Währungsunion und der Stabilitätskriterien bestand die Sorge, dass
der demografische Wandel zu Defiziten in den Sozialversicherungskassen führe.
Diese könnten dann mittelfrisdg Druck auf die gemeinsame Währung erzeugen. In
Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Wirtschaft und Finans^en veröffentlichte die
Arbeitsgruppe regelmäßig Langzeitprojekdonen über die Herausforderungen eines
nachhaldgen Haushalts in alternden Gesellschaften. Die Langzeitprojekdonen erfor-
derten eine einheitliche Datenerhebung in den Mitgliedsstaaten, beeinflussten den
europäischen und nadonalstaatlichen Diskurs nachhaldg und stärkten die Argumenta-
donsbasis finanzpoUdscher Akteure sowohl auf EU-Ebene als auch in den Mitglieds-
staaten. So entschieden die Mitgliedsstaaten 2001, dass die gemeinsamen wirtschafts-
polidschen Leitlinien Empfehlungen zu den Rentensystemen enthalten sollten (A-
gence Europe, 18. Juni 2001). Europäische Polidk sollte deshalb die finanzpolidsche
Konsolidierung der Rentenkassen sicherstellen. Der dominante Diskurs betonte: „we
must control public spending on benefits" (Interview COMÍ 9, Juli 2008). Kapitalge-
deckte Alterssicherungssysteme und eine Stärkung der zweiten Säule schienen Lösun-
gen für das Problem zu sein.

In Reakdon darauf traten sozialpolidsche Akteure aus Rat und Kommission auf
den Plan. In ihren Analysen und Forderungen stand die Angemessenheit der Renten-
leistungen im Vordergrund, gefolgt von Einkommenssicherheit und schließlich — an
dritter Stelle - Nachhaldgkeit bzw. finanzieller Tragfähigkeit (Interview COM22, Juli
2008). Frank Vandenbroucke, der damalige Sozialminister Belgiens, wird mit folgen-
dem Satz zidert: „We have to make sure that the European discussion recognizes that
pensions are social policies, which have an important economic dimension, not the
other way around" (Interview COMÍ9, Juli 2008). Ähnlich äußerte sich ein damals
hochrangiger Beamter in der Europäischen Kommission: „If the Open Method of
Coordinadon was not used in the area of social security, pension systems would be
almost exclusively analysed in negadve terms on the European level; as a risk to pub-
lic finances and an obstacle to raising employment rates" (Vignon 2003: 14).

Unter der belgischen Ratspräsidentschaft 2001 wurden die Budgetorienderung
und die Betonung angemessener Renten in einer integrierten Perspekdve zusammen-
geführt. SPC (Social Proteedon Committee) und EPC (Economic Policy Committee)
kooperierten (erstmals), um Ziele und Methoden für einen OMK-Prozess im Bereich
Renten zu erarbeiten. Im Dezember 2001 fassten die Staats- und Regierungschefs in
Laeken den Beschluss, die OMK auch im Rentenbereich einzusetzen. Ziel war es, Ren-
tensysteme kondnuierüch an wirtschaftliche Entwicklungen und veränderte Lebensläu-
fe anzupassen und den langfrisdgen finanziellen Bestand der Rentensysteme zu sichern.
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Die Entstehung der OMK Renten wird an anderer Stelle im Detail analysiert (z. B.
Pochet 2003; Eckardt 2005; Hardapp 2007). GrundsätzHch, so die gängige Argumen-
tadon (z. B. Eckardt 2005: 263-264), verlaufen die KonfliktHnien weniger zwischen
der supranationalen und der nadonalen Ebene als zwischen Akteuren, die ökonomi-
sche oder soziale Interessen vertreten. Hinzu kommt, dass die Pajoffs der Akteure mit
unterschiedHchem Zeithorizont erfolgen: Finanzielle Erleichterungen sind für bei-
tragszahlende Arbeitgeber/-innen und die Rentenkassen sofort spürbar, während die
nachhaldge Wirkung einer Reform auf das Sicherungsniveau der Leistungsbezie-
her/-innen erst nach Jahren sichtbar wird. Diese Entwicklungen und Argumente
soHten auch auf nationalstaatHcher Ebene Einfluss auf das reladve Gleichgewicht
zwischen unterschiedHchen Arenen und Akteuren in der PoHdkgestaltung zur Alters-
sicherung nehmen. Es ist anzunehmen, dass der Einfluss des Finanzministeriums im
Verhältnis zum Ministerium für Arbeit und Soziales wächst.

Zusammenfassend ist an dieser SteHe her̂ -̂ orzuheben, dass die für die frühen
2000er Jahre beschriebene Dynamik zwischen flnanz- und sozialpoHdschen Akteuren
nicht neu, sondern typisch für eine EU-PoHdk zum Thema Alter und besonders zum
Thema Renten (vgl. die in diesem Ardkel beschriebenen reguladven Instrumente) ist.
Die Asymmetrie kann, so zeigt der skizzierte Prozess, aber auch zu einer eigenständi-
gen Dynamik in der PoHdkgestaltung führen. Einigungsschwierigkeiten der IMitglieds-
staaten, die im Bereich sozialpoHdscher Insdtudonen besonders groß sind, können in
besdmmten Konstelladonen leichter überwunden werden. Dies ist mögHch, wenn die
voranschreitende Wirtschaftsintegradon Druck auf nadonale Sozialstaaten ausübt
und somit die RückfaUposidon nadonaler sozialpoHtischer Akteure verändert. Anders
formuHert: GemeinschaftHche SozialpoHdk scheint in solchen FäHen weniger bedroh-
Hch als die Übernahme der SozialpoHdk durch die WirtschaftspoHdk. Diese Beobach-
tung bedeutet jedoch nicht, dass sich die Asymmetrie auf diesem Weg problemlos
wieder in ein Gleichgewicht verwandeln lässt - sie benennt ledigHch eine mögHche
Erklärung für eine PoHdkgestaltung am Rand der Kompetenzlücke.

6. Fiskalische Effekte der Wirtschafts- und Währungsunion

Neben diesen konkreten PoHdkinstrumenten übt die Wirtschafts- und Währungsuni-
on (WWU) Einfluss auf nadonale PoHdken zum Thema Alter und insbesondere auf
Rentensysteme aus. Sie soHen hier kurz skizziert werden, um diese zentrale - und in
ihrem Effekt für nadonale PoHdken zum Thema Alter vermutHch gewichdgste - EU-
PoHdk nicht unerwähnt zu lassen. Im Detail wurden die Entstehungshintergründe
und die Auswirkungen auf mitgHedsstaadiche PoHdk aber bereits vielfäldg an anderer
SteUe aufgearbeitet (z. B. Verdun/Heipertz 2010; Scharpf/Schmidt 2000; für die
osteuropäischen Länder Schmähl 2011).

Renten sind teuer, sie steHen einen großen Anteil der öffentHchen Ausgaben dar.
Nicht erst seit der Finanzkrise stehen Eingriffe Brüssels in nadonale RentenpoHdken
auf der Agenda der HaushaltskonsoHdierung. Diesen Zusammenhang habe ich be-
reits im Kontext der Entstehung der OMK Renten skizziert. Die Steuerungswirkung
der WWU geht aber über die Schaffung und stabiHtätsorienderte Ausgestaltung von
EU-Polidkinstrumenten hinaus. Sie beeinOusst die nadonale PoHdk zum Thema Alter
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auf direkte und indirekte Weise: Indirekt geschieht dies, indem sie die Spielräume von
Nadonalstaaten einengt, andz5'klische Wirtschaftspolidk zu betreiben. So können
Zentralbanken bei geringem Wirtschaftswachstum die Zinsen nicht mehr senken, und
Regierungen haben weniger Gestaltungsmögüchkeiten, Wachstum und Beschäfdgung
über Ausgaben zu sdmulieren (Scharpf 2002). Davon sind einerseits die Einnahmen
der Sozialversicherungssysteme betroffen, andererseits sinken bei angespannter Ar-
beitsmarkdage die Beschäfdgungsmöglichkeiten für ältere Arbeitnehmer/-innen
(Hardapp/Schmid 2008). Direkt wird der fiskalische Effekt auf Renten in Kürzungen
und Restrukturierung der Rentensysteme sichtbar. So resümiert ein Beamter der DG
ECFIN: „Uldmately, we say: you need to push your policy in this and that direcdon
from the EU fiscal framework point of view and that is binding. The SGP [Stabilit)'
and Growth Pact, d. Verf\ is binding. It is a powerful instrument" (Interview
COMÍ 8, Juli 2008). Um angemessene Renten zu garanderen, greifen Regierungen auf
einen Mix aus privater und öffendicher Alterssicherung zurück, der nach Aussage
eines Inter\aewpartners von der DG ECFIN gestaltet wird. „They [the member
States, d. Verf\ want to do something on aging. And then what actually happens, of
course, depends on the analydcal capacides and the direcdon. You can discipline, you
can say ,Do not do this, do that' [...] and if you have a sound sense, 5'ou can do a lot"
(Interview COM22, Juli 2008). Der Anpassungsdruck, der von der WWU auf nado-
nale Insdtudonen der Rentenpolidk ausgeht, ist besonders in solchen iVLitgüedsstaa-
ten groß, in denen tradidonell eine Säule der Sicherung dominiert, bspw. in Belgien,
Spanien, Frankreich oder Luxemburg (Hering 2006). Damit ist auch die WWU ein
wichdges EU-Instrument, das trotz Kompetenzlücke die nadonalen Polidken zum
Thema Alter beeinflusst. Angesichts der aktuellen Schuldenkrise in Europa werden
diese Zusammenhänge verstärkt sichtbar. Bei der Überprüfung der nadonalen Haus-
halts- und Reformentwürfe im Rahmen des „Europäischen Semesters für die Koor-
dinierung der Wirtschaftspolidk" resümierte die Kommission, dass weitere Anstren-
gungen notwendig seien, um die Herausforderungen des demografischen Wandels zu
meistern. Entsprechend haben 2011 16 Mitgliedsstaaten länderspezifische Empfeh-
lungen zur Reform ihrer nadonalen Alters Sicherung und der Erhöhung der Beschäfd-
gungsquote älterer Arbeitnehmer/-innen erhalten. Fünf weitere Länder haben sich im
Rahmen ihrer Memoranda of Understanding zu Renten- und Pensionsreformen ver-
pflichtet (European Commission 2012: 23-40).

7. Schluss

Die Analyse in diesem Beitrag legt nahe, dass trotz schwacher formaler Kompetenzen
eine Steuerungswirkung der EU beim Thema Alter nicht von der Hand zu weisen ist.
Formen einschlägiger und innovadver, jedoch wenig sichtbarer Polidkgestaltung
begannen fast zwei Dekaden früher, als bei ausschließlicher Betrachtung der OMK
Renten oftmals angenommen wird. Mit der Zeit wandelten sich die Ziele und Inhalte
der Polidk der EU zum Thema Alter. Anstelle einer genuin sozialpolidschen EU-
Polidk für Alter entwickelte sich ein Bündel von Instrumenten zur fiskalischen Koor-
dinierung, Finanzdiensdeistungen, Freizügigkeit von Kapital und Personen, Arbeits-
recht und Gleichstellung, die parallel Einfluss nehmen. Einerseits bedeutet dies, dass
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es zu Spannungen und Dynamiken zwischen den Instrumenten kommen kann. Ande-
rerseits zeigt der Befund des Beitrags, dass und warum EU-Politiken zum Thema
Alter nicht einer klassischen sozialpolitischen Perspektive vorbehalten sind.

Mit der deskriptiven Analyse der Entstehung und Inhalte einer Reihe zentraler
Instrumente bietet der vorliegende Beitrag einen Überblick und damit auch eine
Grundlage für Studien, die sich mit den Auswirkungen der EU-Politiken in spezifi-
schen nationalstaatUchen Kontexten beschäftigen. Dies ist relevant, weil wir erst in
der Summe der Instrumente ein angemessenes Bild der EU-Politik zum Thema Alter
und ihrer (potenziellen) Wirkung auf nationalstaatliche Politik erhalten. Oft wird der
Einfluss weicher Steuerungsinstrumente, die Reformanstöße bei den Themen Renten
und Beschäftigung geben, überschätzt. Unterschätzt wird dagegen, wie sehr die EU
nationale Gestaltungsspielräume einschränkt - durch Instrumente der Gleichstel-
lungspolitik oder der Kapital- und Personenfreiheit im Binnenmarkt und besonders
durch ihre Wirtschafts- und Währungspolitik. Über die inhaltlichen Auswirken hinaus
wirft im Kontext der Finanzkrise und des Europäischen Stabilitätsmechanismus
gerade letztere die Frage auf, welche Folgen eine von EU und PÄ'F ohne demokrati-
sche Legitimation verordnete Reformpolitik für die betroffenen nationalen politi-
schen Systeme hat (Scharpf 2011).

Bei den Erklärungen für diesen Befund habe ich im vorliegenden Beitrag für die
einzelnen Instrumente systematisch die Grenzen mitgliedsstaatlicher Interessen für
die PoHtikgestaltung auf EU-Ebene herausgearbeitet. Besonders der Entstehungspro-
zess von Richtlinien zum Thema Zusatzrenten und den OMK trägt deutlich die
Handschrift der Regierungen der Mitgliedsstaaten. Allerdings zeigt sich dabei auch,
dass angesichts von mitgliedsstaatlichem Widerstand ein (strategisches) Handeln der
Europäischen Kommission Form und Inhalt der neuen Instrumente erklären kann.
Dass der Kommission als „policy entrepreneur", oder „purposeful opportunist (Cram 1997)
eine gewichtige RoUe in der Politikgestaltung zukommt, wurde bereits in früheren
Studien für regulative Politik gezeigt, ist aber im Kontext der OMK-Zentrierung in
jüngeren Analysen wenig berücksichtigt worden. Die Entstehungsprozesse der be-
schriebenen Instrumente unterstreichen, dass die aktive Politikgestaltung durch die
Europäische Kommission zentral ist, wenn es um die Dehnung von Kompetenzen
geht. Als Ressourcen der Politikgestaltung sind besonders ein jöö/zVy-speziflscher In-
formationsvorsprung sowie die strategische Einbindung von Interessengruppen von
Relevanz. Schließlich erlaubt es die gewählte Längsschnittperspektive auf die Ent-
wicklung der EU-Politik zum Thema Alter, noch einen weiteren Erklärungsfaktor
herauszuarbeiten, der sich als langfristige Strategiefähigkeit der Europäischen Kom-
mission fassen lässt. Unter einer veränderten Ratskonstellation (IORP-Richtlinie)
oder angesichts eines veränderten politischen Kontexts (Antidiskriminierungs-
Richdinie) lassen sich mit einem langfristigen Zeithorizont dann auch Vorschläge am
Rand der Kompetenzlücke durchsetzen, die zuvor von Mitgliedsstaaten blockiert
wurden. Der für eine Bürokratie tjfpische längerfristige Zeithorizont gewinnt im poli-
tischen System der EU an Gewicht, weil der Kommission hier - anders als national-
staatlichen Administrationen - die RoUe des formalen Agenda-J"í/íerj- zukommt.

Neben der Betonung der Rolle der Kommission hat der Beitrag auch gezeigt,
dass Sozialpolitik auf EU-Ebene nicht im Alleingang von sozialpolitischen oder - wie
oft postuliert - wirtschaftspolitischen Interessen dominiert wird, sondern dass die
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Analyse durch Betrachtung der Beziehung und Wechselwirkung zwischen diesen
Arenen und Akteuren an Erklärungskraft gewinnen kann. In der frühen Phase wur-
den EU-PoHtiken zum Thema Alter primär von sozialpoHdschen Akteuren formuHert
- oft finden sich deshalb unterschiedHche Themen wie Rentenalter, Beschäfdgung
und Mindestsozialschutz in einer einzigen Inidadve oder einem einzigen Instrument.
Mit der Blockade originär sozialpoHdscher Inhalte und dem Fortschreiten der Wirt-
schafts- und Währungsunion wurde diese Dominanz durch Interessen und Akteure
aus dem Bereich Binnenmarkt und Finanzmarkdntegradon infrage gesteHt.

Eine ungeklärte Frage muss bleiben, ob die EU-PoHdken zum Thema Alter an-
ders ausgesehen hätten, wenn MitgHedsstaaten in den 1980er und frühen 1990er
Jahren weitreichenderen sozialpoHdschen Instrumenten auf EU-Ebene zugesdmmt
hätten. Wir wissen nur, dass viele der aktuellen Instrumente inhaltHch eine starke
Orienderung an finanz- und binnenmarktpoHdschen Logiken zeigen, weil hier Inte-
ressenkonsteHadonen und Vertragsgrundlagen eher eine Einigung erlauben. Ein ge-
wichdger (potenzieller) Einfiuss der europäischen PoHtik auf die Dynamik der bereits
exisderenden nadonalen Handlungsebenen und Handlungsarenen besteht daher in
einer Verschiebung der Zuständigkeiten und reladven Gestaltungsmacht.
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